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WIENER LANDTAG
Sitzungvom16 .Juli 1929

Präsident Dr . Dannebergeröffnet um17 ' 15Uhr die Sitzung .
St . . Breitner berchtet über den Gesetzentwurf betreffend die Er - ¬

richtung der Wiener Landeshypothekenanstalt .Er weist darauf hin ,dass im §3
des Wehnbauförderungs -und Mietengesetzes den Lanieshypothekenanstalten bestimm¬
und wichtige Funktionen zugewiesen sind .Nun besitzen zwei Bundesländer ,Steiermar !

ung Wienkeine eigenen Landeshypcthekenanstaltenund diese beiden Länder sindvor
der Frgge gestanden ,ob sie diese Lücke ausfüllen oder diese wichtige Tätigkeit
anderenHxpothekenanstaltenüberlassenwollen .DeranderenochmöglicheAusweg,
dass ein schon bestehendes Institut mit der Funktion betraut wird ,wie wir es
hineichtlich der Zentralsparkasse angestrebt haben ,hat nicht die Zustimmungder
massgebenden Stellen gefunden . Wirsind daher zu dem Entschlussgekommen ,demLand¬

Er¬
tage die/Richtung einer Landeshypothekenanstaltvozuschlagen .Zu jener Zeit ,als
WienwinBestandteilNiederösterreichsgewesenist ,hat eineniederösterreichi¬
sche Landeshypothekenanstalt bestanden ,sie wurde im Zuge der Trennung derbei¬

denLänderliquidiert .DieVertreterWienshabendiesemAktedamalsnichtgerne
zugestimmt .Niederösterreich hat dann ein Jahr später eine eigene Hypotheken¬

anstalt errichtet und es wurde ihr in ihrer Konzession zugebilligt ,dasssie
ihre Kompetenzauf WienundNiederösterreicherstreckendürfe .BeidenVerhandlung
die über diese Vorlage geführt wurden ,haben wir den Standpunkteingenommen,es
mögeentweder die niederösterreichische Hypothekenanstalt sich auf ihr eigenes

LandzurückziehenoderWiendieselbeBerechtigungbekommenwieNiederösterreich,
in beidenLänderntätig zu sein .DieniederösterreichischeLandesregierungund
Hypothekenanstalt haben mit Recht darauf verwiesen ,dass das Verhältnis Nieder¬

österreichs ein ganz eigenartiges sei ,dass dieses Land keine eigene Hauptstadt

besitze ,dass der Sitz der niederösterreichischen Landesregierung in Wiensei

und dass es daher recht und billig sei ,dass sich die niederösterreichische Hy¬

pothekenanstaltauchin Wienbetätigen könne .DieVerhandlungenzwischendenbeid
Landesregierungen sind heute zu einem Abschluss gekommen und wir haben darin
dem Lande Niederösterreice im Bezug auf die Frage der Abgrenzung eine weitge¬

hendesEntgeenkommenerwiesen ,vondemGedankenausgahend,es seinützlich,
dasszwischenbeidenLändernein freundschaftlichesEinkommenbesteht .DieStatu¬
tenderneuenAnstaltentsprechendenMustenstatuten,diedasBundeskanzleramt
imEinvernehmenmit demJustizministeriumausgearbeitethat . St . . Breitnerbemerk
noch ,dassnichtdieAssichtbestehe ,einevölligneueAnstaltauchdurchden
Aufbaueines

lol neuenBeamtenkörperszubilden , sondern dass sich die derHypcthe¬
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kenanstalterwachsendenAufgabenin innigster lokaler undpersonellerGemein¬
schaft mit der Zentralsparkasse der GemeindeWienvollziehen werden .DerBe¬
richterstatter ersucht der Vorlagezuzustimmen .

GR .Kunschak( . L .( bemerkteine wehmütigeStimmungüberkommedem¬
jenigen ,der seinerzeit die gemeinsame Verwaltung zwischen den Landesinteressen

Wiensund Niederösterreichs miterlebt hat ,wenner heute sehen muss ,wiewiader
ein sehr bedeutungsvolles Stück Reparatur an demim Jahre 1921herbeigeführten

Zustandvorgenommenwerdenmuss .DieniederösterreichischeLandeshypotheken¬
anstalt warals ein Musterinstitut sowohlhinsichtlich der internenGeschäfts¬
führungwieauchhinsichtlichderErfüllungihrer Aufgabenbekannt .IhrePfand¬
brdefehabenvorallenanderenPfandbriefeneinebevorzugteStellungeingenom¬
men ,wassich darin ausgedrückthat ,dass ihr Kursimmerumeiniges höherwar
als der KursandererPfandbriefe ,ImJahre 1921hat alsc jedes sachlicheInterss -¬
se gefehlt ,die Landeshypothekenanstaltenaufzulassen .Dennwennauchim
Jahre 1921ihr Geschäftsumfang ,soweites sich umdas WienerGebietgehandelt
hat ,verhältnismässig geringfügig war ,war doch vorauszusehen ,dass sich die Ver¬

hältnisse ändernwerden ,unddassfür die BefriedigungdesWienerHypothekenbe¬
dürfnisses eine Anstalt notwendig sein wird .Die Auflösung der niederösterrei - ¬

chischenHypothekenanstaltwar lediglich ein konsequenterSchritt auf demWege,
das VerhältniszwischenWienunddemflachenLandüberhauptzu lösen .Wirhaben
und damals entschiedenst dagegen ausgesprochen und darauf verwiesen ,dass die

LebensverbundenheitzwischenWienunddemflachen Landeine so innige sei ,dass
sie ,ohnedas beiderseitige Interesse zu stören nicht gelöst werdensollte .Alle
diese Einwendungen sind damals auf taube Ohren gestossen . Esmusste danndoch

dieneueniederösterreichischeHypotheknanstaltgegründetwerdenundeszeigte
sich damals ,dass die Auflösung der alten lediglich den einen Erfolg gehabt

hat ,dass die GemeindeWiendie früher durch ihre Vertretungim WienerLandtag
auf das Institut Einfluss nehmenkonnte,nunmehrvollständig ausgeschaltetworden
war .Die neue niederösterreichische Landeshypothekenanstalt hat sich eingelebt

und nach Ueberwindungder Kinderkrankheitensich eine sehr angesehenePositien
erworben,es hat ein bedeutendes Stück der Hypothekarwirtschaft auf Wiener Bo¬

den ansich gezogenundauch die Einlagendie vonWienaus bei dieserAnstalt
gemacht wurden ,sind ziemlich hoch .Jetzt wo sich dieses Institut eingelebt
hat ,soll eine eigene Wiener Hypcthekenanstalt gegründet werden .Dadrängt .

sich die Frage äuf ,ch es in diesem Stadium sachlich noch gerechtfertigt ist ,
eine eigene Anstalt zu gründen oder ob es nicht vernünftiger gewesenwäre ,
im Wege von Verhandlungen der bestehenden sich auch auf Wiener Boden betätigen¬

de niederösterreichische Hypcthekenanstalt wieder den Rahmender im Jahre 1925
dies

liquidierten Hypothekenanstaltzu geben . Wirglauben ,dass überhauptnichtver¬

versucht worden ist . Wir/stehenschon ,dass die GemeindeWien ,die imBesitze
der Zentralsparkasse ist ,ein sehr aktuelles Interesse hat,bei demsichnun
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durch das Bauförderungsgesetz ergebende Hypothekargeschäftnicht daheben
zu stellen .Aberdieses Ziel hätte auch auf einemanderen Wegerreicht werden
können ,denn im wesentlichen handelt es sich nur in der Ferm umdie Errichtung
einer neuen Anstalt in Wirklichkeit handelt es sich umdie Errichtungeines
neuen Departements bei der Zentralsparkasse . Wirglauben nicht ,dass das In¬

teresse der Stadt Wien sich an dem Pfandbriefgeschäft zu beteiligen ,wirklich
ein so weitgehendes ist ,dass dieser Schritt berechtigt ist .Denn die Wohn¬

bauförderungist terminiert undwird wahrscheinlichauf einen kurzenZeitraum
terminiert bleiben .Wassoll dann mit der Wiener Landeshypothekenanstaltge¬

schehen .Mit dem Gesetz wird also durchaus nichts Ernstes und Grosses geschaf¬
fen .ST. . Kunschakwendetsich sodanndagegen ,dass währendin allenübrigen
Ländern sonst die Mitglieder der Landesregierung an der Verwaltung der Lan¬

in
deshypothekenanstalt nicht teilnehmen dürfen,/der Verwaltungder WienerAnstalt
drei Mitglieder der Landesregierung sollen vertreten sein können .Einen solchen

Vorschussvon Vertrauen könnenSie von der Minderheit nicht verlangeh . Wir
haben Ihnen in der Frage der Errichtung der Wiener Hypothekenanstalt keine
Schwierigkeiten gemacht und werden Ihnen auch keine Schwierigkeiten machen ,

aber die Verantwortung über einen Beschluss ,der doch nur einen Torseschafft ,
müssenwir Ihnenüberlassen .( Beifall ) .

ST . R .Breitner kommt in seinem Schlusswort auf die Ausführungen

des St . . Kunschak zurück und bemerkt ,dass die Trennung Wiens von Niederös - ¬

terreich unerlässlich gewesen ist . Esist richtig ,dass in der Frage der Errich¬

tung einer Hypothekaranstalt auch andere Formeln möglich gewesen wären .Es wur¬

de seinerzeit dem Finanzministerium der Vorschlag gemacht ,der Zentralsparkasse

der GemeindeWiendie Rechteeiner Hypothekaranstalteinzuräune . DieserVor¬
schlag ist jedoch nicht durchgedrungen .Eine Liquidierung der neuenAnstalt
nach drei Jahren kommt unter keinen Umständen in Betracht .Dass die Interessen
des Landes und der Gemeinde Wien in der Anstalt zusammenfliessen ,ist schon

daraus zu erkennen ,dass an der Verwaltung der Anstalt Mitglieder desStadtse - ¬
nates teilnehmen .Ich bin überzeugt ,dass die Hypothekaranstalt sich als nütz¬

liches Glied im Rahmen der Geldbewirtschaftung erweisen wird ,sodass es keiner

besnnderen Verantwortungbedarf ,dem - ntragzuzustimmen .Dass die WienerLan¬

desregierungermächtigtwird ,allfällüge vonder Bundesregierunggewünschte
Abänderungendes Statutes vorzunehmen ,ist vonrein formalerBedeutung .( Bei¬

fall ) .
DieVorlagewirdsodannbeschlossen.
Der Wiener Landtag wählt sodann zumOberkurator Vizebürger¬

meister Emmerling und zum Oberkurator Stellvertreter Vizebürgermeister Hoss .
In der Kuratorium werden entsendet die Abg .Broczyner ,St . . LinderundReismann ,
ferner Regierungsrat Philp , als Ersatzmänner die Abg .Hellmann ,Nachtnebel und
Erban sowie Ministerialrat Manuel .Zum Direktor der neuen Anstalt wurde
der Direktor der städtischen Zentralsparkasse Obersenatsrat Dr .Schwarz

ernannt . Schluss der Sitzung 18Uhr .
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